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rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und gleichviel wo, wann und von
wem sie begangen werden.

Der Rat bekräftigt ferner die Notwendigkeit, durch terroristische Handlungen ver-
ursachte Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit allen
Mitteln, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, zu bekämpfen. Der Rat er-
innert die Staaten daran, dass sie sicherstellen müssen, dass sämtliche von ihnen ergrif-
fenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus mit allen ihren Verpflichtungen
nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem
Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen.

Der Rat bekundet erneut seine Entschlossenheit, alle Formen des Terrorismus im
Einklang mit seiner Verantwortung nach der Charta zu bekämpfen.“

Am 28. September 2007 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär316:

„Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 29. August 2007 be-
treffend Ihre Absicht, Herrn Mike Smith (Australien) zum Exekutivdirektor des Exe-
kutivdirektoriums des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus zu ernennen317,
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie billigen die
Ernennung.“

Auf seiner 5754. Sitzung am 5. Oktober 2007 beschloss der Rat, die Vertreterin Polens
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes „Bedrohungen des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit durch terroristische Handlungen“ teilzunehmen.

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab318:

„Der Sicherheitsrat verurteilt den am 3. Oktober 2007 in Bagdad verübten An-
schlag auf den Botschafter Polens in Irak, bei dem der Botschafter verletzt und ein Mit-
glied seines Personenschutzteams getötet sowie zwei weitere verletzt wurden. Bei dem
Anschlag kam außerdem mindestens eine irakische Zivilperson ums Leben.

Der Rat bekundet den Opfern dieses Anschlags und ihren Angehörigen sowie der
Regierung Polens sein tiefstes Mitgefühl und Beileid.

Der Rat unterstreicht, dass diejenigen, die diese Tat begangen, organisiert, finan-
ziert und gefördert haben, vor Gericht gestellt werden müssen, und fordert alle Staaten
nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht und
nach den einschlägigen Resolutionen des Rates mit den Regierungen Polens und Iraks
in dieser Hinsicht zusammenzuarbeiten.

Der Rat bekräftigt, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungs-
formen eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit darstellt und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und nicht zu
rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und gleichviel wo, wann und von
wem sie begangen werden.

Der Rat fordert außerdem die internationale Gemeinschaft auf, die Regierung Iraks
bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zum Schutz der diplomatischen Gemein-
schaft in Irak, des Personals der Vereinten Nationen und des sonstigen in Irak tätigen
ausländischen Zivilpersonals zu unterstützen.

Der Rat bekräftigt ferner die Notwendigkeit, durch terroristische Handlungen ver-
ursachte Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit allen
Mitteln, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, zu bekämpfen. Der Rat er-
innert die Staaten daran, dass sie sicherstellen müssen, dass sämtliche von ihnen ergrif-
fenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus mit allen ihren Verpflichtungen

316 S/2007/578.
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nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem
Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen.

Der Rat bekundet erneut seine Entschlossenheit, alle Formen des Terrorismus im
Einklang mit seiner Verantwortung nach der Charta zu bekämpfen.“

Auf seiner 5764. Sitzung am 22. Oktober 2007 beschloss der Rat, den Vertreter Paki-
stans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes „Bedrohungen des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische Handlungen“ teilzunehmen.

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab319:

„Der Sicherheitsrat verurteilt mit äußerstem Nachdruck die am 18. Oktober 2007
in Karatschi (Pakistan) begangenen Bombenanschläge, die zahlreiche Tote und Ver-
letzte gefordert haben, und spricht den Opfern dieser abscheulichen terroristischen
Handlung und ihren Angehörigen sowie dem Volk und der Regierung Pakistans sein tie-
fes Mitgefühl und Beileid aus.

Der Rat unterstreicht, dass diejenigen, die diese verwerfliche terroristische Hand-
lung begangen, organisiert, finanziert und gefördert haben, vor Gericht gestellt werden
müssen, und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, gemäß ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht und Resolution 1373 (2001) und im Einklang mit Resolution 1624
(2005) mit den pakistanischen Behörden in dieser Hinsicht aktiv zusammenzuarbeiten.

Der Rat bekräftigt, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungs-
formen eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit darstellt und dass alle terroristischen Handlungen verbrecherisch und nicht zu
rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und gleichviel wo, wann und von
wem sie begangen werden.

Der Rat bekräftigt ferner die Notwendigkeit, durch terroristische Handlungen ver-
ursachte Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit allen
Mitteln, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, zu bekämpfen. Der Rat er-
innert die Staaten daran, dass sie sicherstellen müssen, dass sämtliche von ihnen ergrif-
fenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus mit allen ihren Verpflichtungen
nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem
Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen.

Der Rat bekundet erneut seine Entschlossenheit, alle Formen des Terrorismus im
Einklang mit seiner Verantwortung nach der Charta zu bekämpfen.“

Auf seiner 5795. Sitzung am 10. Dezember 2007 behandelte der Rat den Punkt „Bedro-
hungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch terroristische Handlun-
gen“.

Resolution 1787 (2007)
vom 10. Dezember 2007

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1373 (2001) vom 28. September 2001, 1456
(2003) vom 20. Januar 2003, 1535 (2004) vom 26. März 2004 und 1624 (2005) vom 14. Sep-
tember 2005 sowie seine sonstigen Resolutionen betreffend Bedrohungen des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit durch den Terrorismus,

bekräftigend, dass der Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen eine
der schwersten Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit darstellt,

es begrüßend, dass die Generalversammlung die Weltweite Strategie der Vereinten
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus320 verabschiedet hat und dass der Arbeitsstab

319 S/PRST/2007/39.
320 Resolution 60/288 der Generalversammlung.




